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TOP 22b:

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinien 89/608/EWG, 90/425/EWG und 
91/496/EWG hinsichtlich der Bezugnahmen auf tierzuchtrechtliche 
Vorschriften

COM(2014) 4 final

Drucksachen: 52/14 und zu 52/14

Bei diesem Richtlinienvorschlag handelt es sich um Folgeänderungen zum vor-
aherigen Verordnungsvorschlag, zum Tierzuchtrecht, vgl. Tagesordnungspunkt 22 ,

BR-Drucksache 49/14.

Er verfolgt das Ziel, die Bezugnahmen auf die tierzuchtrechtlichen Vorschriften der 
Union aus dem Wortlaut der Richtlinien 89/608/EWG, 90/425/EWG und 
91/496/EWG des Rates zu streichen.

Aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit und in Erwartung der 
Aufhebung der Richtlinien 89/608/EWG, 90/425/EWG und 91/496/EWG durch die 
vorgeschlagene Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der An-
wendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tier-
gesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit, Pflanzenvermehrungsmaterial und 
Pflanzenschutzmittel (vergleiche BR-Drucksache 412/13) sollen die Bezugnahmen 
auf den Begriff "tierzuchtrechtlich" in den genannten Richtlinien gestrichen werden.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 49/1/14 ersichtlich.
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